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Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
am Dienstag, den 07.10.2025, 14:00 
Uhr

Nr. 2648 / Am Dienstag, den 07.10.2025, fin-
det um 14:00 Uhr im Festsaal des Paulaner-
klosters, Landratsamt München, Mariahilf-
platz 17, 81541 München, eine Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten 
Sitzung vom 02.07.2025

2. Abschlussbericht - Modellprojekt Ombud-
schaftswesen der Kinder- und Jugendhilfe in 
Bayern

3. Ergebnisse der Jugendbefragung 2025 im 
Landkreis München

4. Mit Jugendbeteiligung gemeinsam Zukunft im 
Landkreis München gestalten

5. Förderung der Kinder und Jugendsozialarbeit 
an der Beruflichen Oberschule Oberhaching, 
staatliche Fachoberschule

6. Fortführung und Finanzierung der Stelle im 
Projekt „Junge Integration“ an der Michael-En-
de-Grundschule - Stadt Unterschleißheim

7. Jugendhilfeplanung Teilplan 3: Sachstand 
Fachkräftegewinnung in der Kindertagesbetreu-
ung und damit zusammenhängende Förderung 
durch den Landkreis München

8. Sachstand Kindertagespflege

9. Haushaltsplan 2026 und Finanzplanung  
2027 - 2029

10. Verschiedenes; Bekanntgaben, Anträge und 
Anfragen in öffentlicher Sitzung

anschließend nichtöffentlicher Teil

Sitzung des Sozialausschusses am 
Mittwoch, den 08.10.2025, 14:00 
Uhr 

Nr. 2649 / Am Mittwoch, den 08.10.2025, fin-
det um 14:00 Uhr im Festsaal des Paulaner-
klosters, Landratsamt München, Mariahilf-
platz 17, 81541 München, eine Sitzung des 
Sozialausschusses statt. 

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten 
Sitzung vom 26.06.2025

2. Umwidmung von Fördermitteln zur Umset-
zung des Palliativ-Geriatrischen Dienstes PGD an 
den Hospizkreis Garching und den Hospizdienst 
in Ebenhausen (Fachstelle SPES)

3. Aufrechterhaltung des Siegels „MINT-Region 
Münchner Umland“

4. Der neue Kommunalatlas als Informations- 
und Planungsinstrument für den Landkreis Mün-
chen

5. Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen 
im Landkreis München; Erhöhungsanträge der 
Arbeiterwohlfahrt München-Land e. V. und der 
Caritas-Dienste Landkreis München

6. Wiedereinführung der Kostenübernahme von 
Verhütungsmitteln für Leistungsempfängerin-
nen und -empfänger nach dem SGB II und SGB 
XII

7. Antrag zur Weiterförderung KulturRaum Mün-
chen e.V. im Landkreis für das Jahr 2026

8. Förderung des Kompetenzzentrums Wohnen 
(Träger: Stadtteilarbeit e.V.) für das Jahr 2026

9. „Selbstbestimmt leben mit Demenz in der 
Kommune - Wege gemeinsam gehen“ Projekt 
„Demenzfreundliche Kommune“; Anerkennung 
und Förderung weiterer Projektkommunen; hier 
Gemeinde Putzbrunn

10. Fortsetzung der Förderung der Fachstelle für 
pflegende Angehörige des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes Landesverband Bayern e.V., Be-
zirksverband Oberbayern für das Jahr 2026

11. Verschiedenes; Bekanntgaben, Anträge und 
Anfragen in öffentlicher Sitzung

anschließend nichtöffentlicher Teil

Öffentliche Zustellung eines Be-
scheides 

Nr. 2650 / Bekanntmachung zur Öffentlichen 
Zustellung eines Bescheides an: Herrn Da-
nijel Nedeljkovic, Ratka Sofijanica 1, 17501 
Vranje, SERBIEN

AdBlue Abgasmanipulation bei dem Kleintrans-
porter, Renault, Master mit dem Kennzeichen 
VR166HK (HR)

Das Landratsamt München gibt bekannt, dass 
der Bescheid des Landratsamtes München 
vom 30.07.2025, Az.: BY1175-504304-25/6, 
betreffend „Verstoß gegen das Bundes-Im-
missionsschutzgesetz (BImSchG), AdBlue Ab-
gasmanipulation“, adressiert an die Herrn 
Danijel Nedeljkovic, Ratca Sofijanica 1, 17501 
Vranje, SERBIEN beim Landratsamt München, 
Zulassungsstelle Grasbrunn, Bretonischer Ring 
1, 85630 Grasbrunn-Neukeferloh, während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden 
kann.

Diese Bekanntmachung stellt eine öffentliche 
Zustellung im Sinne des Art. 15 Abs. 2 Bayer. 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes dar.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Grasbrunn, 16.09.2025 
Frau Härtwig

Nr. 2651 / Bekanntmachung zur Öffentlichen 
Zustellung eines Bescheides an: Die Firma 
Evekic SRL, Ciurea 238, 307160 Dumbrava, 
RUMÄNIEN

AdBlue Abgasmanipulation bei dem Kleintrans-
porter, Renault, Master mit dem Kennzeichen 
IS16YIT (RO)

Das Landratsamt München gibt bekannt, dass 
der Bescheid des Landratsamtes München vom 
11.07.2025, Az.: BY8572-501236-25/3, betref-
fend „Verstoß gegen das Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG), AdBlue Abgasmani-
pulation“, adressiert an die Firma Evekic SRL, 
Ciurea 238, 307160 Dumbrava, Rumänien beim 
Landratsamt München, Zulassungsstelle Gras-
brunn, Bretonischer Ring 1, 85630 Grasbrunn-
Neukeferloh, während der allgemeinen Dienst-
zeiten eingesehen werden kann.

Diese Bekanntmachung stellt eine öffentliche 
Zustellung im Sinne des Art. 15 Abs. 2 Bayer. 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes dar.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Grasbrunn, 16.09.2025 
Frau Härtwig

Nr. 2652 / Bekanntmachung zur Öffentlichen 
Zustellung eines Bescheides an: Die Firma 
Kalitta BT, Vasut Utca 2 A, 8992 Bagod, UN-
GARN

AdBlue Abgasmanipulation bei dem Kleintrans-
porter, Renault, Master mit dem Kennzeichen 
SYA962 (H)

Das Landratsamt München gibt bekannt, dass 
der Bescheid des Landratsamtes München vom 
18.07.2025, Az.: BY8572-501109-25/5, betref-
fend „Verstoß gegen das Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG), AdBlue Abgasmanipu-
lation“, adressiert an die Firma Kalitta BT, Vasut 
Utca 2 A, 8992 Bagod, UNGARN beim Landrats-
amt München, Zulassungsstelle Grasbrunn, Bre-
tonischer Ring 1, 85630 Grasbrunn-Neukeferloh, 
während der allgemeinen Dienstzeiten eingese-
hen werden kann.

Diese Bekanntmachung stellt eine öffentliche 
Zustellung im Sinne des Art. 15 Abs. 2 Bayer. 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes dar.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Grasbrunn, 16.09.2025 
Frau Härtwig

Vollzug der Baugesetze 

Nr. 2653 / Öffentliche Bekanntmachung 
gem. Art. 66 Abs.2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bau-
ordnung -BayBO-i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)

Baugenehmigung vom 22.09.2025

Vorhaben: Nutzungsänderung, Einzelhandel in 
Sportstätte (Pilates-Studio) 
Grundstück: Gemarkung Unterhaching Fl.Nr. 

1693/50 
Bauort: 85521 Ottobrunn, Laurinweg 15

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München 
vom 22.09.2025, Nr. 4.1-0427/25/V wurde die 
bauaufsichtliche Genehmigung für das Vorha-
ben „Nutzungsänderung, Einzelhandel in Sport-
stätte (Pilates-Studio)“ auf dem Grundstück 
der Gemarkung Unterhaching Fl.Nr. 1693/50 in 
85521 Ottobrunn, Laurinweg 15 erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Befreiungen, die 
unter Ziffer 2 des Bescheides festgesetzt sind.

3. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird 
seinen Einwendungen nicht entsprochen, so ist 
ihm eine Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 
6 Bayer. Bauordnung).

4. Die bauaufsichtliche Genehmigung war trotz 
fehlender Zustimmung (gem. Angaben des Bau-
herrn im Antragsformular) des Eigentümers des 
Grundstückes mit der Fl.Nr. 1693/50, 1693/49 
und 1693/75 zu erteilen, da öffentlich-rechtlich 
zu schützenden nachbarlichen Belangen durch 
das Bauvorhaben nicht verletzt werden (Art.66 
Abs.1 Satz 4 BayBO). der Gemarkung Unterha-
ching.

5. Da im vorliegenden Baugenehmigungsverfah-
ren über 20 Nachbarn (Fl.Nr. 1693/50, 1693/51, 
1693/63 1693/49 und 1693/75 1693/78 der Ge-
markung Unterhaching) beteiligt sind, die dem 
Bauvorhaben nicht zugestimmt haben, wird die 
Zustellung des Baugenehmigungsbescheides 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung).

6. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung als bewirkt.

7. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München er-
hoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht 
München, Postfachanschrift: Postfach 200543, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 
80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Frei-
staat Bayern) und den Gegenstand des

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die 
bauaufsichtliche Genehmigung eines Vorhabens 
hat keine aufschiebende Wirkung. Sofern mit 
diesem Bescheid auch eine Gestattung nach 
den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, 
gilt dies nicht für die wasserrechtliche Genehmi-
gung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzan-
trägen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

8. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die ge-
nehmigten Unterlagen können bei der Gemein-
de Ottobrunn, Bauamt, oder beim Landratsamt 
München, Zimmer F 1.58, Frankenthaler Str. 5-9, 
81539 München, eingesehen werden.

Nr. 2654 / Öffentliche Bekanntmachung 
gem. Art. 66 Abs.2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bau-
ordnung -BayBO-i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)

Baugenehmigung vom 12.09.2025

Vorhaben: Neubau eines Wohn- und Ge-
schäftshauses mit 15 WE und drei Gewerbeein-
heiten sowie eine Tiefgarage 
Grundstück: Gemarkung Taufkirchen   Fl.Nr. 
1660, 1661/2 
Bauort: 82024 Taufkirchen  Kr. München, Tölzer 
Straße 53+55

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München 
vom 12.09.2025, Nr. 4.1-0279/25/V wurde die 
bauaufsichtliche Genehmigung für das Vorha-
ben „Neubau eines Wohn- und Geschäftshau-
ses mit 15 WE und drei Gewerbeeinheiten so-
wie eine Tiefgarage“ auf dem Grundstück der 
Gemarkung Taufkirchen Fl.Nr. 1660, 1661/2 in 
82024 Taufkirchen Kr. München, Tölzer Straße 
53+55 erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Nebenbestim-
mungen, die unter Ziffer 2 des Bescheides fest- 
gesetzt sind.

3. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird 
seinen Einwendungen nicht entsprochen, so ist 
ihm eine Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 
6 Bayer. Bauordnung).

4. Die bauaufsichtliche Genehmigung war trotz 
fehlender Zustimmung (gem. Angaben des Bau-
herrn im Antragsformular) des Eigentümers des 
Grundstückes mit der Fl. Nr. 1659 der Gemar-
kung Taufkirchen zu erteilen, da öffentlich-recht-
lich zu schützende nachbarliche Belange durch 
das Bauvorhaben nicht verletzt werden (Art. 66 
Abs. 1 Satz 4 BayBO).

5. Da im vorliegenden Baugenehmigungsverfah-
ren über 20 Nachbarn (Fl. Nrn. 1659, Gemarkung 
Taufkirchen ) beteiligt sind, die dem Bauvorha-
ben nicht zugestimmt haben, wird die Zustel-
lung des Baugenehmigungsbescheides durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO). Die Zustellung gilt mit dem 
Tag der Bekanntmachung als bewirkt.

6. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München er-
hoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht 
München, Postfachanschrift: Postfach 200543, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 
80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Frei-
staat Bayern) und den Gegenstand des

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die 
bauaufsichtliche Genehmigung eines Vorhabens 
hat keine aufschiebende Wirkung. Sofern mit 
diesem Bescheid auch eine Gestattung nach 
den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, 
gilt dies nicht für die wasserrechtliche Genehmi-
gung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzan-
trägen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

7. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die ge-
nehmigten Unterlagen können bei der Gemein-
de Taufkirchen, Bauamt, oder beim Landratsamt 
München, Zimmer F 1.33, Frankenthaler Str. 5-9, 
81539 München, eingesehen werden.

Nr. 2655 / Öffentliche Bekanntmachung 
gem. Art. 66 Abs.2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bau-
ordnung -BayBO-i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)

Baugenehmigung vom 12.09.2025

Vorhaben: Tektur zum Umbau und Erweiterung 
Ernst-Mach-Gymnasium, hier im Wesentlichen 
Neubau zweier Kfz-Stellplätze mit E-Ladesäu-
len, Umnutzung zweier Grüninseln in zwei Kfz-
Stellplätze, Reduzierung Plattenwege auf Dach 
Grundstück: Gemarkung Haar   Fl.Nr. 361/65 
Bauort: 85540 Haar  Kr. München, Jagdfeldring 
82 

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München 
vom 12.09.2025, Nr. 4.1-0098/25/N wurde die-
bauaufsichtliche Genehmigung für das Vor-
haben „Tektur zum Umbau und Erweiterung 
Ernst-Mach-Gymnasium, hier im Wesentlichen 
Neubau zweier Kfz-Stellplätze mit E-Ladesäu-
len, Umnutzung zweier Grüninseln in zwei Kfz-
Stellplätze, Reduzierung Plattenwege auf Dach“ 
auf dem Grundstück der Gemarkung Haar Fl.Nr. 
361/65 in 85540 Haar  Kr. München, Jagdfeldring 
82 erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Nebenbestim-
mungen, die unter Ziffer 2 des Bescheides fest-

gesetzt sind.

3. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird 
seinen Einwendungen nicht entsprochen, so ist 
ihm eine Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 
6 Bayer. Bauordnung).

4. Die bauaufsichtliche Genehmigung war trotz 
fehlender Zustimmung (gem. Angaben des Bau-
herrn im Antragsformular) der Eigentümer der 
Grundstücke mit den Flurnummern 347/208, 
348/2, 348/32, 361/64, 582 und 583 der Ge-
markung Haar zu erteilen, da öffentlich-recht-
lich zu schützende nachbarliche Belange durch 
das Bauvorhaben nicht verletzt werden (Art.66 
Abs.1 Satz 4 BayBO).
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Fortsetzung 

5. Da im vorliegenden Baugenehmigungsver-
fahren über 20 Nachbarn (Fl. Nrn. 347/208,) 
beteiligt sind, die dem Bauvorhaben nicht zu-
gestimmt haben, wird die Zustellung des Bau-
genehmigungsbescheides durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 
6 Bayer. Bauordnung).

6. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung als bewirkt.

7. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München er-
hoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht 
München, Postfachanschrift: Postfach 200543, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 
80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Frei-
staat Bayern) und den Gegenstand des

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die 
bauaufsichtliche Genehmigung eines Vorhabens 
hat keine aufschiebende Wirkung. Sofern mit 
diesem Bescheid auch eine Gestattung nach 
den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, 
gilt dies nicht für die wasserrechtliche Genehmi-
gung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzan-
trägen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 

grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

8. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die 
genehmigten Unterlagen können bei der Ge-
meinde Haar, Bauamt, oder beim Landratsamt 
München, Zimmer F 1.46, Frankenthaler Str. 5-9, 
81539 München, eingesehen werden.
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